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Liebe Mütter und Väter,

allein erziehen – aber nicht allein gelassen werden!

Die familienfreundliche Stadt Wolfsburg sieht es als ihre 
besondere Aufgabe, die große Leistung allein erziehender Eltern 
zu würdigen und Sie, die Mütter und Väter, mit wirksamen Hilfen 
zu unterstützen. 

„Wo bekomme ich…?“ oder „Was muss ich bedenken bei …?“ 
sind häufig gestellte Fragen von Eltern. Um sich und ihren 
Kindern unnötige Wege zu ersparen, haben wir die vorliegende 
Broschüre erarbeitet, in der Sie schnell und unkompliziert 
Antworten auf Ihre Fragen finden. 

Sie erhalten einen Überblick über verschiedene Leistungen 
und Angebote, beginnend bei der Kinderbetreuung, finanziellen 
Unterstützungsmöglichkeiten wie z.B. Elterngeld, Kindergeld, 
Wohngeld, Arbeitslosengeld II etc., bis hin zu praktischen Hilfen 
und Tipps, wie Sie Ihre Anliegen möglichst unkompliziert ange-
hen können. Darüber hinaus informieren wir Sie über verschie-
dene Gesundheitsaspekte, Unterstützung bei Erziehungsfragen 
sowie Treffpunkte in der Stadt Wolfsburg. 

Eine vollständige Darstellung aller Wolfsburger Angebote und 
Hilfen gibt Ihnen der Familienwegweiser der Stadt Wolfsburg 
(www.wolfsburg.de/familie).  
Auch die Seite www.wolfsburg.de/alleinerziehende hält sicher-
lich interessante Informationen für Sie bereit.

Wenn Sie einmal keine Antworten auf Ihre Fragen finden, nutzen 
Sie den schnellen Draht ins Rathaus: Unter der Behördennum-
mer 115 wird Ihnen montags bis freitags zwischen 7:00 und 
18:00 Uhr gern weitergeholfen. Sollte eine Antwort nicht gleich 
gegeben werden können, erfolgt innerhalb von 24 Stunden eine 
Rückmeldung (nach Wunsch per Telefon oder E-Mail).

Wir danken allen Müttern und Vätern, die mit ihren Anregungen 
und Ideen viel zum Entstehen dieser Broschüre beigetragen 
haben. Vorschläge, wie wir diese Broschüre verbessern und 
damit Ihren Alltag erleichtern können, können Sie an  
soziales@stadt.wolfsburg.de senden.

Ich hoffe, diese Broschüre hält auch für Sie viele wertvolle 
Informationen bereit.

Ihr

Klaus Mohrs

Oberbürgermeister

VORWORT 3

Ihr schneller Draht 

ins Rathaus: 

Telefon: 115

Klaus Mohrs 
Oberbürgermeister
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ICH BENÖTIGE EINEN 

BETREUUNGSPLATZ FÜR MEIN KIND 

Habe ich einen Anspruch auf die Betreuung meines Kindes? 
Jedes Kind, das mindestens ein Jahr alt ist, hat einen Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz. Unter bestimmten Voraus-
setzungen besteht ein Anspruch auch für Kinder unter einem 
Jahr. Die Betreuung kann in einer Kinderstagesstätte oder bei 
einer Tagespflegeperson erfolgen. Beratung dazu erhalten Sie 
beim FamilienService (Erdgeschoss),  
Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg,  
Tel.: 05361 – 28 2214, E-Mail: familienservice@stadt.wolfsburg.de

Wie kann ich mich für einen Betreuungsplatz anmelden? 
Im Internet unter www.wolfsburg.de/wolles-welt oder beim 
FamilienService. Frühester Anmeldetermin ist 24 Monate vor 
der gewünschten Betreuung. Spätestens sollten Sie sich zu 
den jeweiligen Stichtagen, die auf der Website genannt sind, 
anmelden.

Wie hoch ist der Beitrag, den ich für die Betreuung 
bezahlen muss? 
Der Beitrag richtet sich nach Ihrem Einkommen und der Größe 
der Familie. Die genaue Berechnung erfolgt im Geschäftsbe-
reich Jugend der Stadt Wolfsburg (im Servicebüro im Eingangs-
bereich), Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg.

Welche Unterlagen brauche ich für die Berechnung 
meines Beitrags? 
Den aktuellen Nachweis Ihres Einkommens (auch Rente) und, 
soweit zutreffend, den aktuellen Bescheid von sozialen Leistun-
gen (ALG I, ALG II, Hilfen nach SGB XII, Ausbildungsvergütung, 
BAföG, Wohngeld, Elterngeld, Betreuungsgeld oder Ähnliches).

Bekommt mein Kind ein Mittagessen? 
Ihr Kind erhält in der Betreuung eine warme Mahlzeit pro Tag, 
sofern es über die Mittagszeit hinaus betreut wird. Wenn Sie 
Sozialleistungen beziehen, können Sie einen Zuschuss zu den 
Essenskosten über das Bildungs- und Teilhabepaket beantra-
gen (siehe S. 17). Dann beträgt Ihr Anteil pro Mahlzeit nur 1 €.

ICH BENÖTIGE EINE BETREUUNGSMÖGLICHKEIT 

ABENDS ODER AM WOCHENENDE 

Gibt es überhaupt eine Betreuung außerhalb der  
üblichen Zeiten? 
Viele Kindertagesstätten bieten verlängerte Betreuungszeiten. 
Informationen darüber erhalten Sie beim FamilienService, 
Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg unter  
Tel.: 05361 – 28 23 14 oder unter  
familienservice@stadt.wolfsburg.de

Kann ich mein Kind auch am Wochenende oder nachts in 
Betreuung geben? 
Das St. Christophorus-Haus (Katholische Kindertagesstätte und 
Familienzentrum) bietet die Betreuung an Samstagen. Dieses 
Angebot ist für alle Wolfsburger Kinder ab dem 1. Lebensjahr 
offen. Bei Schulkindern ist eine vorherige Abklärung mit Herrn 
Dedolf vom Geschäftsbereich Jugend nötig.  
Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 - 28 2465 
E-Mail: hansguenther.dedolf@stadt.wolfsburg.de 
Ein Vorgespräch mit der Kita ist vor dem ersten Betreuungstag 
verbindlich. Näheres unter www.kita.wolfsburg.de

Wenn Sie nachts arbeiten müssen oder unregelmäßige 
Arbeitszeiten haben, benötigen Sie eine individuell angepasste 
Betreuung. Der FamilienService bietet eine entsprechende 
Beratung und kann geschulte Fachkräfte vermitteln. 

Was muss ich noch beachten? 
Die Betreuung außerhalb der üblichen Zeiten kostet mehr als 
der sonst errechnete Elternbeitrag. Information dazu gibt der 
FamilienService. 
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1. KINDERBETREUUNG IN KINDERTAGESSTÄTTE UND SCHULE

Im St. Christophorus-Haus  
können Sie Ihr Kind auch  
samstags betreuen lassen!
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ICH SUCHE EINE 

KINDERBETREUUNG FÜR DEN NOTFALL 

Was mache ich, wenn plötzlich und unerwartet die übli-
che Betreuungsperson für mein Kind ausfällt? 
Der Kinder-Betreuungsnotruf Kaleo ist von Montag bis Sonntag 
24 Stunden erreichbar und richtet sich an Wolfsburger Familien 
mit Kindern von 0 bis 14 Jahren. Kaleo kann je nach Notfall 
umgehend für maximal 2 Tage in Anspruch genommen werden. 
Eine geschulte Notfall-Betreuungskraft kommt zu Ihnen nach 
Hause und sorgt für Ihr Kind.

Welche Kosten fallen für mich an? 
Kaleo kostet pro Kind und Betreuungsstunde 8 € zuzüglich 
Anfahrtspauschale. Geschwisterkinder kosten die Hälfte. 
Wenn Ihr Einkommen unter 1.700 € monatlich liegt, können Sie 
bei der Wolfsburger Familienstiftung einen Zuschuss beantra-
gen. Dann ist Ihr Kostenanteil erheblich kleiner. Information 
unter www.familienstiftung-wolfsburg.de oder beim Familien-
Service

Was mache ich, wenn der Notfall eingetreten ist? 
Kaleofon anrufen und die Situation schildern –  
Tel.: 05361 – 28 23 33 
E-Mail: familienservice@stadt.wolfsburg.de 
Im Internet finden Sie den Kinder-Betreuungsnotruf unter  
www.kaleo-wolfsburg.de

WER VERSORGT MEIN KIND BEI KRANKHEIT? 

Ihr krankes Kind ist jünger als 12 Jahre? Dann können Sie 
jährlich bis zu 20 Arbeitstage Freistellung von der Arbeit geltend 
machen und Ihr Kind zu Hause pflegen. Bei mehreren Kindern 
erhöht sich die Zahl der freigestellten Tage. Bitte beachten Sie: 
Sie benötigen ein Attest des Kinderarztes, das die Krankheit 
Ihres Kindes bestätigt.

WER KÜMMERT SICH UM MEIN KIND, WENN 

ICH SELBST KRANK BIN? 

Wenn Sie selbst im Krankenhaus behandelt werden müssen 
und Ihr Kind unter 12 Jahren alt ist, kann die Versorgung des 
Kindes über eine Haushaltshilfe durch Ihre Krankenkasse erfol-
gen. Wenn die stationäre Behandlung vorher bekannt ist, sollte 
gleich der Antrag an die Krankenkasse wegen Haushaltshilfe 
gestellt werden.  
Wenn Sie plötzlich krank werden und daher der Antrag bei der 
Krankenkasse nicht rechtzeitig gestellt werden kann, fragen Sie 
beim Betreuungsnotruf Kaleo, Tel.: 05361 – 28 23 33 
E-Mail: familienservice@stadt.wolfsburg.de 
www.kaleo-wolfsburg.de

ICH HABE EIN BEHINDERTES KIND 
UND SUCHE ENTLASTUNG 

Wo kann ich Unterstützung erhalten? 
Ansprechpartner ist für Sie der Familienentlastende Dienst. 
Er richtet sich sowohl an besonders pflege- bzw. betreuungs-
bedürftige Kinder als auch an die versorgenden Angehörigen. 
Die Betreuung Ihres Kindes kann sowohl zu Hause als auch in 
einer Einrichtung erfolgen. Außerdem erhalten Sie als Eltern die 
Möglichkeit zur Erholung, Entlastung und zur Wahrnehmung 
eigener Interessen. 

Wie erhalte ich diese Unterstützung? 
Der Familienservice berät Sie bei der Antragstellung  
Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg unter  
Tel.: 05361 – 28 23 14  
oder unter familienservice@stadt.wolfsburg.de

NOTFALL? 
KALEOFON: 

05361 – 28 23 33
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ICH HABE FRAGEN ZUR 

SCHULWAHL ODER ZUM SCHULBESUCH 

Wo finde ich Informationen? 
Einen Überblick über die Wolfsburger Schullandschaft und eine 
Verlinkung zu den Homepages der einzelnen Schulen sowie 
weitere grundsätzliche Informationen zum Thema Schule finden 
Sie auf der Internetseite www.wolfsburg.de/schule. Darüber 
hinaus bietet die Niedersächsische Landesschulbehörde als 
Schulaufsicht weitere allgemeine Informationen auf ihrer Inter-
netseite: http://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de

Wer kann mich in Bezug auf die richtige Schule für mein 
Kind beraten? 
Bei der Schulwahl stehen Ihnen auf Wunsch im Geschäftsbe-
reich Schule für alle Schulfragen kompetente Ansprechpartner 
zur Verfügung. Hier können Sie sich z. B. über das breitgefä-
cherte Schulangebot im Stadtgebiet, die unterschiedlichen 
Schulformen  und pädagogischen Profile  sowie das Anmelde-
verfahren informieren. 

In welchen Fragen ist die Landesschulbehörde der 
richtige Ansprechpartner? 
Haben Sie Fragen hinsichtlich der Unterrichtsversorgung an den 
Schulen oder zur internen Schulorganisation sowie zu schul-
rechtliche oder schulpädagogische Themen ( z.B. Versetzungen 
oder Schulwechsel), dann ist die Schulleitung Ihres Kindes Ihr 
erster Ansprechpartner. Erst danach sollten Sie, soweit noch 
notwendig, Kontakt zur Niedersächsischen Landesschulbehör-
de in Braunschweig aufnehmen.  

Wie erhalte ich diese Beratung? 
Einen Beratungstermin im Geschäftsbereich Schule der Stadt 
Wolfsburg können Sie telefonisch unter der  
Tel.: 05361 – 28 21 19 oder  -17 26 vereinbaren. Möglicherweise 
lässt sich Ihre Fragestellung bereits auch telefonisch klären. 
Die Servicestelle der Niedersächsischen Landesschulbehörde 
erreichen Sie unter der Tel.: 0531 – 484 3333.

MEIN KIND KOMMT ZUR SCHULE 

Wann wird mein Kind schulpflichtig? 
Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 30.09. des Einschul-
jahres das 6. Lebensjahr vollendet haben, also zwischen dem 
02.10. und 01.10. geboren wurden.  Für sie beginnt im Spätsom-
mer mit der Einschulung ein neuer, spannender Lebensabschnitt. 

Wann muss ich mein Kind zur Schule anmelden?  
Die Anmeldungen an den Grundschulen finden immer schon 
mehr als ein Jahr vorher statt, meistens im Mai. Denn vor der 
Einschulung müssen alle Kinder auch auf ihre Sprachfähigkeit 
getestet werden. 

Wie funktioniert das Anmeldeverfahren?  
Die Eltern der schulpflichtigen Kinder werden von der Stadt 
Wolfsburg etwa im März des Vorjahres der Einschulung 
angeschrieben und zur Anmeldung gebeten. Sie erhalten eine 
Übersicht mit dem Wolfsburger Schulangebot, den Informa-
tionsangeboten der einzelnen Schulen und Hinweise zum 
Anmeldeverfahren. Die Anmeldung findet zwei Monate später 
im Mai in statt. 

Kann ich mir eine Grundschule in Wolfsburg aussuchen?  
Sie können im Wolfsburger Stadtgebiet im Rahmen der vorhan-
denen Kapazitäten Ihr Kind an jeder Ganztagsgrundschule oder 
jeder verlässlichen Grundschule anmelden. Die Entscheidung 
über die Aufnahme am Ende des Anmeldeverfahrens trifft die 
Schulleitung. Bei Erreichen der Kapazitätsobergrenze findet in 
der Regel ein Losverfahren statt.

Was muss ich beachten?  
Eltern schulpflichtiger Kinder werden automatisch über die 
anstehende Anmeldung zur  Einschulung informiert. Sogenann-
te „Kann-Kinder“, die noch nicht schulpflichtig sind und vorzeitig 
auf Antrag der Eltern eingeschult werden sollen, erhalten keine  
automatische Einladung. Hier informieren Sie sich bitte selbstän- 
dig beim Geschäftsbereich Schule unter der Tel.: 05361 - 28 24 81 
oder in Ihrer Kindertagesstätte über die Termine. 
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Alles rund ums Thema  
Schule erfahren Sie auf  
www.wolfsburg.de/schule
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ICH SUCHE EINE 

GANZTAGSSCHULE FÜR MEIN KIND 

Welche Grundschulen bieten ein ganztätiges Angebot? 
22 Wolfsburger Ganztagsgrundschulen (eine Übersicht finden 
Sie unter www. wolfsburg.de/schule) eröffnen Ihnen und Ihrem 
Kind völlig neue Perspektiven: Ihr Kind wird von der 1. bis zur 4. 
Klasse von morgens bis nachmittags pädagogisch betreut und 
gut versorgt. An fünf Tagen in der Woche bis 17.00 Uhr bieten die 
Ganztagsschulen ein umfassendes Bildungs- und Betreuungs-
angebot in Kooperation mit einem Träger der Jugendhilfe an. 
Die Kinder erhalten eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung, 
werden gefördert und gefordert und können am Nachmittag 
zwischen AGs, offenen Angeboten und selbstbestimmten Spiel-
zeiten wählen. Außerdem hat Ihr Kind Spielgefährten und viele 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zur Interessensfindung 
und Talentförderung. Außerschulische Partner wie zum Beispiel 
Sportvereine, DLRG, Musikschule, Städtische Galerie, phaeno 
oder Autostadt ergänzen die Nachmittagsangebote. Einige 
Schulen bieten Ihnen besondere rhythmisierte Ganztagskon-
zepte an. Hier verbringen alle Kinder einer Klasse den ganzen 
Tag gemeinsam in der Schule. 
Natürlich ist es auch möglich, Ihr Kind vor 08:00 Uhr und nach 
17:00 Uhr zu betreuen. Die Sonderbetreuungszeiten sind jedoch 
kostenpflichtig.

Wird das Ganztagsangebot mit dem Wechsel auf die 
weiterführende Schule fortgesetzt? 
Alle Wolfsburger Sekundarschulen bieten mindestens für die 
Jahrgänge 5 und 6 ein Ganztagsangebot an mehreren Tagen in 
der Woche an. Da Art und Umfang der Angebote in den Schulen 
variieren, informieren Sie sich am besten vor Ort über die 
Betreuungszeiten und Konzepte. 

Gibt es ein Mittagessen für mein Kind in der Schule? 
Ihr Kind erhält ein gesundes und vollwertiges Mittagessen. 
Wenn Sie Sozialleistungen beziehen, können Sie einen Zuschuss 
zu den Essenskosten beantragen. Dann beträgt Ihr Anteil pro 
Mahlzeit nur 1,03 €. 
An den weiterführenden und berufsbildenden Schulen 
kümmern sich die Betreiber der Cafeterien oder engagierte 
Elternvereine um die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler. 
An einigen Standorten organisieren die Schulen in Eigenregie 
einen Caterer. 
Die Preise für das Mittagsessen sind vom jeweiligen Verpfle-
gungskonzept abhängig und können am besten vor Ort erfragt 
werden. 

Fallen weitere Kosten für mich an? 
Das Nachmittagsangebot an den Ganztagsschulen ist für Sie 
und Ihr Kind kostenlos, ausgenommen ist das Mittagessen 
(siehe oben). 

Was muss ich beachten? 
Die Anmeldung an der Ganztagsgrundschule ist für ein Jahr 
verbindlich. Sie und Ihr Kind können zu Beginn eines Schul-
jahres wählen, an wie vielen und welchen Tagen Ihr Kind die 
Ganztagsschule besuchen soll. 

Wer ist mein Ansprechpartner für Fragen? 
Sprechen Sie die gewünschte Schule direkt an, ob und in 
welcher Form es das von Ihnen bevorzugte Angebot dort gibt. 
Ebenso hilft Ihnen die Grundschule bei der Organisation von 
Sonderbetreuungszeiten. 
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ICH SUCHE EINE BETREUUNG  
FÜR MEIN SCHULKIND IN DEN FERIEN 

Wie komme ich an Betreuung während der Ferien? 
Alle Kinder, die eine Wolfsburger Grundschule besuchen, 
können  über die Volkshochschule in den Oster-, Sommer- und 
Herbstferien sowie an Brückentagen an einer  Ferienbetreuung 
teilnehmen. Auch für Schüler/innen der 5. und 6. Jahrgangs-
stufen mit und ohne Handicap bietet die Volkshochschule eine 
verlässliche Ferienbetreuung.  
Die Ferienbetreuung erfolgt ganztägig von 8.00 bis 17.00 Uhr. Bei 
Bedarf kann ein Frühdienst hinzugebucht werden. Ein Ferientag 
kostet 8 € und schließt Mittagessen, Ausflüge und Materialien ein.  

Was mache ich, wenn ich die 8,00 € Betreuungskosten 
pro Tag nicht aufbringen kann?  
Eine Übernahme der Betreuungskosten ist nach einem persön-
lichen Gespräch möglich. Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei 
Steffen Kirsch (Tel. 05361 – 89 02 08 17).

Wo finde ich Informationen über die Ferienangebote? 
Die Angebote finden Sie auf der Seite  der Volkshochschule 
unter www.vhs-wolfsburg.de unter dem Stichwort „Junge VHS“. 
Weitere Ferienangebote finden Sie im Kinder- und Jugendserver 
www.wob4u.de, auch für ältere Schulkinder.

Was muss ich beachten? 
Die Anmeldung bei der Volks-
hochschule muss rechtzeitig und 
verbindlich vor den Ferien erfolgen. 
Das Formular finden Sie unter 
www.vhs-wolfsburg.de. 

MEIN KIND WECHSELT VON DER GRUNDSCHULE 
AUF DIE WEITERFÜHRENDE SCHULE 

Wie funktioniert das Anmeldeverfahren?  
Sie und Ihr Kind erhalten vier Wochen vor Schuljahresende 
in der vierten Klasse die Schullaufbahnempfehlung und das 
Zeugnis. In der Woche darauf beginnen die Anmeldetage der 
weiterführenden Schulen. Die Anmeldetermine jeder Schule 
können Sie in den Grundschulen erfragen oder auf der Inter-
netseite www.wolfsburg.de/schule sowie in der Tagespresse 
nachlesen.  

Kann ich die weiterführende Schule für mein Kind frei 
wählen? 
Als Wolfsburger/in können Sie Ihr Kind an jeder weiterführen-
den Schule im  Stadtgebiet anmelden. Von der Grundschule 
erhalten Sie mit der Schullaufbahnempfehlung eine gute Unter-
stützung zur Wahl der besten Schulform für Ihr Kind. Diese ist 
nicht verpflichtend zu beachten. 

Was ist zu beachten?  
Alle Schulen in Wolfsburg haben Kapazitätsobergrenzen, so 
dass bei Mehranmeldungen in der Regel ein Losverfahren statt-
findet. Darüber hinaus sind an einzelnen Schulen besondere 
Zugangsvoraussetzungen zu beachten.
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Ferienbetreuung gesucht? 
Angebote gibt es auf  
www.vhs-wolfsburg.de  
oder www.wob4u.de
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WIE KANN ICH MEINE EIGENEN RESSOURCEN GUT 

NUTZEN, UM GESUND ZU BLEIBEN? 

Sie leisten Entscheidendes für Ihre Familie und sollten 
neben den ganzen Alltagsanforderungen Ihre eigene 
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden nicht aus den Augen 
verlieren. Was können Sie für sich selbst tun?

 • Gönnen Sie sich Auszeiten, atmen Sie durch,
 • tauschen Sie sich mit Vertrauten aus und bauen Sie Netzwer-

ke auf – so wird Vieles leichter
 • und erkundigen Sie sich nach Präventionsangeboten Ihrer 

Krankenkasse. Es gibt sicher Angebote, die zu Ihnen passen. 

ICH BENÖTIGE UNTERSTÜTZUNG WÄHREND DER 

SCHWANGERSCHAFT

Während der Schwangerschaft erhalten Sie vielseitige 
Beratung, Information und Hilfestellung zu den Themen:

 • Rechtliche und soziale Fragen, auch Hilfen bei der Antragstellung
 • Finanzielle Unterstützung, z.B. über die Bundesstiftung 

„Mutter und Kind“
 • Bei seelischen Belastungen durch die veränderte  

Lebenssituation
 • Vorsorge und Hilfen vor, während und nach der Geburt,  

z. B. Einsatz der Hebammen

Folgende Einrichtungen helfen Ihnen weiter:

 • AWO-Familienberatung 
Bebelstr. 9, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 2759313 
E-Mail fbz@awo-bs.de 

 • Caritas-Schwangerenberatung 
Antonius-Holling-Weg 10, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 8900 920 
E-Mail schwangerenberatung@caritas-wolfsburg.de 

 • Diakonisches Werk 
An der Christuskirche 2, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 8933340 
E-Mail: kirchenkreissozialarbeit.wolfsburg@evlka.de 

 • donum vitae 
Goethestr. 54, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 2729894 
E-Mail: wolfsburg@donumvitae.org

 • pro familia, Stormhof 2, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 25457 
E-Mail: wolfsburg@profamilia.de

 • Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamts 
Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 28 2827 
E-Mail: jugendamt@stadt.wolfsburg.de

2. GESUND BLEIBEN
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WAS MACHE ICH, WENN ICH SELBST AM  
ENDE MEINER KRÄFTE BIN? 

Wenn Sie psychisch und sozial belastet und durch die Er-
ziehungsverantwortung erschöpft sind, können Sie eine Kur 
beantragen. Mutter/Vater-Kind-Kuren sind eine Leistung der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Sie benötigen ein Attest 
Ihres Arztes. Für Kinder bis 12 Jahren gibt es während der Kur 
pädagogische Betreuung durch Fachkräfte.

Praktische Tipps für die Antragstellung oder für die Auswahl der 
richtigen Kurklinik können die Wohlfahrtsverbände geben:  

 • Caritasverband Wolfsburg e.V. 
Antonius-Holling-Weg 8 und 10, 38440 Wolfsburg 
Frau Dieterich-Henning, Tel.: 05361 – 8900920 
E-Mail: caritas@wolfsburg.de 

 • Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wolfsburg e.V. 
Am Drömlingstadion 10, 38448 Wolfsburg 
Frau Niebuhr, Tel.: 05361 – 97961914 
E-Mail: kerstin.niebuhr@awo-wolfsburg.de 
Sprechzeiten: Dienstags von 13:00 bis 16:00 Uhr,  
mittwochs und donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr 

Der gesetzliche Eigenanteil für eine dreiwöchige Kur beträgt 
i.d.R. 220 € (10 € am Tag), für Mütter und Väter mit geringem 
Einkommen kann dieser Beitrag reduziert werden.  
Informationen dazu bietet z.B. das Müttergenesungswerk,  
Tel.: 030 – 33002929, www.muettergenesungswerk.de

Auch der Sozialpsychiatrische Dienst der Stadt Wolfsburg bietet 
Unterstützung bei psychischen Problemen und Krisen. Hier 
werden Sie beraten und, falls nötig, zu anderen therapeutischen 
Angeboten und Behandlungen weitervermittelt. 

 • Sozialpsychiatrischer Dienst 
Rosenweg 1a, 38446 Wolfsburg, Tel.: 05361 – 28 2040

WIE KANN ICH MICH FIT MACHEN IN 

ERSTER HILFE AM KIND? 

In den Kursen „Erste Hilfe am Kind“ lernen Sie, wie Sie bei 
kleinen Unfällen zu Hause oder auf dem Spielplatz richtig helfen 
können. 
Die Kurse finden mehrmals im Jahr statt und werden u.a. von 
den Stadtteilmüttern der Stadt Wolfsburg koordiniert. Sie über-
setzen während des Kurses auch in andere Sprachen.  
Anfragen stellen Sie bitte an Frau Sebki, Tel.: 05361 – 28 2739 
E-Mail: besme.sebki@stadt.wolfsburg.de

AN WEN KANN ICH MICH WENDEN, WENN 

MEIN KIND SEELISCHE ODER  
KÖRPERLICHE PROBLEME ZEIGT? 

Wenn Sie sich um die Entwicklung Ihres Kindes sorgen oder es 
vermehrt traurig oder ängstlich wirkt, scheuen Sie sich nicht, 
Ihren Kinderarzt anzusprechen. Auch Vertrauenspersonen wie 
Erzieher/-innen oder Lehrer/-innen haben ein offenes Ohr für Sie.

Außerdem können Sie sich an das
 • Kinder- und Jugendtteam des Sozialpsychiatrischen Dienstes 

Rosenweg 1a, 38446 Wolfsburg 
Tel.: 05361 - 28 2040

oder an das Team vom 
 • Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes 

Rosenweg 1a, 38446 Wolfsburg 
Tel.: 05361 - 28 2020

wenden. Beide Dienste sind für Sie kostenfrei. Bei Bedarf wird 
an eine weiterführende Stelle vermittelt.
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ICH MÖCHTE 

MUTTERSCHAFTSGELD BEANTRAGEN 

Wann bekomme ich Mutterschaftsgeld? 
Mutterschaftsgeld bekommen Sie in der Schutzfrist, in der Sie 
wegen der Geburt nicht arbeiten können, meist sechs Wochen 
vor und acht Wochen nach der Geburt. Voraussetzung ist, dass 
Sie bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. 

Was muss ich beachten? 
Der Antrag sollte einige Wochen vor dem errechneten Geburts- 
termin gestellt werden. Die Höhe des Mutterschaftsgeldes richtet 
sich nach Ihrem Einkommen in den letzten drei Monaten. Sie 
sollten Ihren Arbeitsgeber rechtzeitig von Ihrer Schwangerschaft 
informieren, damit die Schutzfristen für Mutter und Kind einge-
halten werden können.

Wo stelle ich den Antrag? 
Wenn Sie gesetzlich versichert sind, richten Sie den Antrag an 
Ihre Krankenkasse. Sind Sie familien- oder privatversichert, 
können Sie unter www.mutterschaftsgeld.de den Antrag online 
stellen und versenden. 

ICH MÖCHTE ELTERNGELD BEANTRAGEN 

Wann bekomme ich Elterngeld? 
Elterngeld erhalten Sie, 
 • wenn Sie mit Ihrem Kind in einem Haushalt wohnen und 

dieses Kind erziehen und betreuen,
 • wenn Sie nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich arbeiten 

oder eine Berufsausbildung absolvieren.

Wie hoch ist das Elterngeld? 
Elterngeld berechnet sich auf der Grundlage des durchschnittli-
chen Erwerbs- und Ausbildungseinkommens der 12 Kalender-
monate vor der Geburt. Es beträgt mindestens 300 € und höchs-
tens 1.800 € monatlich. Elterngeld kann innerhalb der ersten 14 
Lebensmonate des Kindes bezogen werden.

Was brauche ich für die Antragstellung? 
Sie benötigen die Geburtsbescheinigung des Kindes, die 
Bescheinigung Ihrer Krankenkasse über den Bezug von Mut-
terschaftsgeld, Einkommensnachweise der letzten 12 Monate 
vor dem Geburtstermin und die Sorgeerklärung für Ihr Kind. 
Auskunft und Beratung erhalten Sie im Geschäftsbereich  
Jugend, Zimmer D 002, Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg 
oder telefonisch unter 05361 – 28 2824. 
Elterngeld kann schriftlich beantragt werden, das Formular 
können Sie im Geschäftsbereich Jugend erhalten oder unter 
www.elterngeld.net herunterladen. Rückwirkend ist die Antrag-
stellung für bis zu drei Monaten möglich. 

Was muss ich beachten? 
Das Elterngeld wird auf das ALG II, Sozialhilfe oder Kinderzu-
schlag angerechnet. Das heißt: Sie bekommen das Elterngeld 
nicht zusätzlich. Für Personen, die Leistungen nach dem Asyl-
bewerbergesetz beziehen, gelten besondere Regeln.

ICH MÖCHTE BETREUUNGSGELD BEANTRAGEN

Wann bekomme ich Betreuungsgeld? 
Betreuungsgeld bekommen Sie, wenn Ihr Kind nach dem 1. 
August 2012 geboren ist und bei Ihnen im Haushalt lebt. Voraus-
setzung ist, dass Sie für dieses Kind keinen Kita-Platz (Krippe 
oder Kindergarten) in Anspruch nehmen.

Wie hoch ist das Betreuungsgeld? 
Das Betreuungsgeld ist unabhängig vom Erwerbseinkommen. 
Es beträgt monatlich 100 €, ab 1. August 2014 150 € und kann 
vom 15. bis 36. Lebensmonat bezogen werden. Es wird nach 
Ende des Elterngelds und höchstens 22 Monate lang bezahlt. 

Wo stelle ich einen Antrag? 
Beratung und Information erhalten Sie im Geschäftsbereich 
Jugend, Zimmer D 002, Tel.: 05361 – 28 2824. Der Antrag kann 
bis zu drei Monaten rückwirkend gestellt werden.

3. FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG FÜR FAMILIEN

Denken Sie daran,  
Ihren Arbeitgeber rechtzeitig 

über Ihre Schwangerschaft  
zu informieren.
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3. FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG FÜR FAMILIEN

Was muss ich beachten? 
Das Betreuungsgeld wird auf ALG II, Sozialhilfe und den Kin-
derzuschlag in voller Höhe angerechnet, bei ALG I und BAföG 
gibt es Freibeträge. Auch wenn Sie Betreuungsgeld beziehen, 
behalten Sie Ihren Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Wenn 
Sie Ihr Kind nach einiger Zeit in eine öffentlich geförderte 
Betreuung geben, müssen Sie dieses der zuständigen Stelle im 
Geschäftsbereich Jugend sofort mitteilen.

ICH MÖCHTE 

UNTERHALT FÜR MEIN KIND BEANTRAGEN 

Wann bekomme ich Unterhalt für mein Kind? 
Wenn Sie vom anderen Elternteil des Kindes getrennt leben, 
muss dieser Unterhalt für das Kind zahlen. Die Höhe richtet sich 
nach dem Einkommen des anderen Elternteils. Beratung und 
Information erhalten Sie im Servicebüro (die Zimmernummer 
erfahren Sie über den Aushang) des Geschäftsbereich Jugend 
der Stadt Wolfsburg, Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg,  
Tel.: 03561 - 28 2400. 

Wann bekomme ich einen Unterhaltsvorschuss für mein 
Kind? 
Wenn der Unterhalt nicht oder nicht regelmäßig bezahlt wird, 
können Sie einen Unterhaltsvorschuss beantragen. Dazu gibt es 
folgende Regelungen:
 • Das Kind muss jünger als 12 Jahre sein.
 • Der Unterhaltsvorschuss wird höchstens 6 Jahre lang gezahlt.
 • Kinder unter 6 Jahren bekommen 133 €, ältere Kinder 180 €.
 • Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils werden ange-

rechnet.

Wo stelle ich einen Antrag auf Unterhaltsvorschuss? 
Herr Heidmann im Geschäftsbereich Jugend, Pestalozziallee 1a, 
38440 Wolfsburg, Tel.: 05361 - 28 2629, berät Sie gerne und hilft 
bei der Antragstellung.

ICH MÖCHTE 

KINDERGELD FÜR MEIN KIND BEANTRAGEN 

Wann bekomme ich Kindergeld? 
Kindergeld erhalten Sie, wenn Sie ein Kind in Ihrem Haushalt 
betreuen.

Wie hoch ist das Kindergeld? 
Kindergeld beträgt für das erste und zweite Kind je 184 €, für 
das dritte Kind 190 € und für weitere Kinder jeweils 215 € und 
wird bis zum 18. Lebensjahr des Kindes gezahlt.  
Wenn Ihr Kind danach noch zur Schule geht, eine Berufsausbil-
dung oder ein Studium absolviert, verlängert sich der Zeitraum 
für das Kindergeld bis zum 25. Lebensjahr. 
Wenn Ihr Kind sich aufgrund einer Behinderung nicht selbst 
unterhalten kann, wird das Kindergeld ohne Altersbeschrän-
kung gezahlt.

Wo stelle ich den Antrag? 
Kindergeld wird bei der Familienkasse beantragt. Das Formular 
finden Sie im Internet unter www.familienkasse.de, bei der 
Agentur für Arbeit oder im Jobcenter Wolfsburg.  
Sie benötigen dazu:

 ✓ die Geburtsurkunde des Kindes, 
 ✓ eine schriftliche Erklärung über die Zugehörigkeit des 

Kindes zu Ihrem Haushalt, 
 ✓ bei älteren Kindern: Schul- oder Studienbescheinigung, 

Ausbildungsvertrag, Bescheinigung über einen Freiwilligen-
dienst,

 ✓ falls zutreffend: einen Nachweis über die Behinderung des 
Kindes

Telefonisch erreichen Sie die Familienkasse unter  
0800 – 4 5555 30 (der Anruf ist für Sie kostenfrei).

Was muss ich beachten? 
Das Kindergeld wird auf ALG II angerechnet.
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ICH MÖCHTE 

KINDERZUSCHLAG BEANTRAGEN 

Wann kann ich einen Antrag auf Kinderzuschlag stellen? 
Alleinerziehende und Elternpaare haben Anspruch auf Kinder-
zuschlag für ihre unverheirateten, unter 25 Jahre alten Kinder, 
die in ihrem Haushalt leben, wenn

 • für diese Kinder Kindergeld bezogen wird,
 • die monatlichen Einnahmen der Eltern die Mindesteinkom-

mensgrenze erreichen,
 • das zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen die 

Höchsteinkommensgrenze nicht übersteigt
 • und der Bedarf der Familie durch die Zahlung von Kinderzu-

schlag gedeckt ist und deshalb kein Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld II/Sozialgeld besteht. 

Wo beantrage ich den Kinderzuschlag? 
Sie finden das Formular unter www.arbeitsagentur.de.  
Eine ausführliche Darstellung gibt das Merkblatt Kinderzuschlag,  
das Sie über www.familienkasse.de herunterladen können. 
Telefonisch erreichen Sie die Familienkasse unter  
0800 – 4 5555 30 (der Anruf ist für Sie kostenfrei).

Was muss ich beachten? 
Der Kinderzuschlag beträgt bis zu 140 €. Er wird zusammen 
mit dem Kindergeld über die Familienkasse ausgezahlt. Wenn 
Sie für Ihr Kind Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss beziehen, 
verringert sich der Kinderzuschlag.

Hinweis: 
Wenn Sie den Kinderzuschlag beziehen, gibt es auch 
weitere Vergünstigungen (WolfsburgCard und Mobili-
tätsticket für die Familie, Bildungs- und Teilhabepaket 
für die Kinder). 

ICH MÖCHTE

WOHNGELD BEANTRAGEN

Wann kann ich Wohngeld beantragen? 
Wohngeld gibt es als Zuschuss zur Miete oder als „Lasten-
zuschuss“ für selbst genutztes Wohneigentum. Die Höhe des 
Wohngeldes richtet sich nach Ihrem Einkommen, nach der  
Größe Ihrer Familie und nach den Kosten der Wohnung. Sie 
müssen in Wolfsburg mit dem Hauptwohnsitz gemeldet sein.

Was brauche ich für die Antragstellung?

 ✓ Mietvertrag 
 ✓ Einkommensnachweise für alle Haushaltsmitglieder
 ✓ Falls zutreffend: Schul- oder Studienbescheinigung

 
Wo stelle ich den Antrag? 
Das Formular erhalten Sie im Geschäftsbereich  
Soziales und Gesundheit der Stadt Wolfsburg, Porschestr. 49, 
Wohngeldstelle, Zimmer B 120 bis B 122, Tel.: 05361 – 28 1234.
Hier erfolgt auch die Beratung zum Antrag. Bringen Sie Ihre 
Unterlagen gleich mit.  
Wohngeld wird in der Regel für ein Jahr gewährt und kann auf 
Antrag (nach Vorlage der aktuellen Nachweise wie Mietvertrag, 
Einkommensbescheinigung etc.) weiter bewilligt werden.

Was muss ich beachten? 
In ALG II, Sozialgeld, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asyl- 
bewerberleistungsgesetz sind die Wohnkosten bereits enthal-
ten. Daher gibt es in diesen Fällen kein zusätzliches Wohngeld. 

Hinweis: 
Wenn Sie Wohngeld beziehen, können Sie weitere 
Vergünstigungen erhalten (z.B. aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket für Kinder, WolfsburgCard und Mobili-
tätsticket für die Familie). 

4. WIRTSCHAFTEN MIT KLEINEM GELDBEUTEL
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ICH MÖCHTE UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS BIL-
DUNGS- UND TEILHABEPAKET ERHALTEN 

Für wen ist das Bildungs- und Teilhabepaket vorgese-
hen? 
Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit 
geringem Einkommen. Wenn Sie und Ihre Familie Ansprüche 
auf Leistungen des Jobcenters, der Sozialhilfe, des Asylbe-
werberleistungsgesetzes, auf Wohngeld oder Kinderzuschlag 
haben, dann können Sie Angebote aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket für Ihre Kinder beantragen.

Wobei kann das Bildungs- und Teilhabepaket helfen?

 • Zuschüsse zu Mittagsverpflegung in Kita und Schule
 • Kosten für Ausflüge und (mehrtägige) Fahrten in Kita und 

Schule
 • Unterstützung bei Anschaffungen für die Schule (jährliche 

Beschaffungspauschale für den Schulbedarf)
 • Lernförderung bzw. Nachhilfe
 • Zuschuss zu Vereins- oder Mitgliedsbeiträgen im Bereich 

Sport, Musik, Bildung

Wie kann ich die Leistung erhalten? 
Anträge gibt es beim Jobcenter, beim Geschäftsbereich Soziales 
und Gesundheit, in den Schulen (bei der Schulsozialarbeit). Hier 
erhalten Sie auch Unterstützung beim Ausfüllen der Formulare. 
Weitere Informationen können Sie im Internet unter  
www.wolfsburg.de/soziales herunterladen. Die unterschriebe-
nen Anträge bringen/schicken Sie bitte zu Ihrem Sachbearbeiter 
ins Jobcenter oder im Geschäftsbereich Soziales und Gesund-
heit. Sie erhalten dort einen Gutschein für den Leistungsanbieter.  

Was muss ich beachten? 
Bitte denken Sie rechtzeitig an die Verlängerung Ihres An- 
trags, damit Ihr Kind auch weiterhin die Mittagsverpflegung 
erhält oder an Sport und Freizeitbildung teilnehmen kann.
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ICH MÖCHTE DIE 

WOLFSBURGCARD ERHALTEN 

Was ist die WolfsburgCard? 
Die WolfsburgCard ist ein städtisches Angebot, um Vergünsti-
gungen für Eintrittsgelder in Freibädern und Museen zu erhal-
ten. Viele Wolfsburger Bildungseinrichtungen sind beteiligt – es 
lohnt sich, bei Eintrittspreisen oder Teilnahmegebühren vorher 
nachzufragen. 

Wer kann die WolfsburgCard erhalten? 
Die WolfsburgCard steht Familien zur Verfügung, die ALG II, 
Sozialhilfe oder Wohngeld beziehen sowie  Asylbewerbern und 
Familien, die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe erhalten. 
Sie erhalten die WolfsburgCard in

 • der Eingangszone des Jobcenters 
Porschestraße 2, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 - 189 200 

oder in der

 • Wohngeldstelle bei der Stadt Wolfsburg 
Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg 
Zimmer B 120 bis B 122, Tel.: 05361 - 28 1234 

 

ICH MÖCHTE GÜNSTIG MOBIL SEIN 

Welche Vergünstigungen gibt es für den öffentlichen 
Nahverkehr? 
Das Mobilitätsticket steht allen Personen mit der WolfsburgCard 
ganztägig zur Verfügung. Eine Monatskarte für Erwachsene 
kostet 15 €, für Kinder und Jugendliche in Wolfsburger Schulen 
10 €. Ab 2015 liegen die Kosten für Erwachsene bei 17 €, Kinder 
bezahlen 11 €.

Wo gibt es das Mobilitätsticket? 
Das Mobilitätsticket gibt es im Servicecenter der Wolfsburger 
Verkehrsgemeinschaft WVG, Porschestr. 2 (im Gebäude des 
Jobcenters), 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361 – 189 200.

Weitere Informationen zu  
Familienvergünstigungen  
finden Sie unter  
www.wolfsburg.de/familie. 
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ICH MÖCHTE  GÜNSTIG INS FREIBAD,  
INS MUSEUM GEHEN 

Welche Möglichkeit habe ich, mit 
meinen Kindern preisgünstig ins 
Freibad oder in ein Museum zu 
gehen? 
Wenn Sie die WolfsburgCard besitzen, 
können Sie viele Vergünstigungen für 
Eintrittsgelder in Freibädern oder Museen 
erhalten. Viele Wolfsburger Bildungsein-
richtungen sind beteiligt – es lohnt sich, 
bei Eintrittspreisen oder Teilnahmege-
bühren vorher nachzufragen. 

Darüber hinaus gibt es viele Vergünstigungen für Familien, 
Informationen dazu finden Sie unter www.wolfsburg.de/familie. 

ICH MÖCHTE VOM 

RUNDFUNKBEITRAG BEFREIT WERDEN 

Wann werde ich vom Rundfunkbeitrag befreit? 
Sie können sich vom Rundfunkbeitrag (früher: GEZ-Gebühr) 
befreien lassen, wenn Sie Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Hilfe 
zum Lebensunterhalt, BAföG (nur, wenn Sie nicht bei Ihren 
Eltern wohnen) oder Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz beziehen.

Was muss ich dabei beachten? 
Die Befreiung gilt immer erst ab dem Monat, in dem sie bean-
tragt wird.

Was brauche ich dafür? 
Das Antragsformular finden Sie beim Jobcenter, über den Ge-
schäftsbereich Soziales und Gesundheit oder im Internet unter 
www.rundfunkbeitrag.de. 
Ihrem ersten Leistungsbescheid (ALG II, Grundsicherung oder 
Hilfe zum Lebensunterhalt) liegt eine Bescheinigung für die 
Befreiung des Rundfunkfreibetrages bei, die Sie als Kopie mit 
dem unterschriebenen Antrag an folgende Adresse senden:

ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitragsservice 
50656 Köln

Wolfsburger Kulturloge:  

Lust auf Kultur? – aber nicht genug Geld? 

 
Die Kulturloge e.V. hilft, dass auch Menschen mit geringem 

Einkommen am kulturellen Leben teilhaben können. Nicht 

verkaufte Eintrittskarten werden kostenfrei weitergegeben. 

 
Wenn Sie als Kulturgast eingetragen sind, vermittelt die Kul-

turloge Plätze bei Veranstaltungen, Konzerten, Kabarett oder 

Theater – nach den Interessen, die Sie angegeben haben. 

Kontakt zur Eintragung als Kulturgast:  

info@kulturloge-wolfsburg.de.
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ICH MÖCHTE 

STROM- UND ENERGIEKOSTEN SPAREN 

Welche Möglichkeiten habe ich, in meinem Haushalt die 
Energiekosten zu senken? 
Informationen und Beratung dazu gibt es in Wolfsburg über

 • Wolfsburger EnergieAgentur GmbH, 
Heßlinger Str. 1-5, 38440 Wolfsburg, Tel.: 05361 – 8918235 

 • Energieberatung der Wolfsburger Tafel e.V.,  
Kleiststr. 35, 38440 Wolfsburg, Tel.: 0179 – 2198618  
(kostenfrei, Beratung im eigenen Wohnhaushalt)

 • Verbraucherzentrale Wolfsburg,  
Schillerstr. 44, 38440 Wolfsburg, Tel.: 0511 – 911960  
(kostenfrei für Haushalte mit geringem Einkommen).

ICH BRAUCHE BERATUNG WEGEN 

SCHULDEN UND KONTENÜBERZIEHUNG 

Wo kann ich mich wegen Schulden/Kontoüberziehung 
beraten lassen? 
Die Schuldnerberatung gibt Beratung und Hilfe bei allen Fragen 
rund um Kontoführung, Schulden und Krediten. Gemeinsam 
werden Lösungen gesucht, um die finanzielle Situation der Fa-
milie zu verbessern. Der Berater/die Beraterin möchte sich ein 
vollständiges Bild über Ihre Situation machen. Deshalb bringen 
Sie möglichst alle Unterlagen (Rechnungen, Mahnungen, Kre-
ditverträge, Kontoauszüge) mit. Die Beratung ist kostenfrei 
und vertraulich.

Es gibt zwei Beratungsstellen in Wolfsburg:

 • Caritas:  
Antonius-Holling-Weg 10, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 89 009 18 
E-Mail: schuldnerberatung@caritas-wolfsburg.de

 • AWO:  
Am Drömlingstadion 10, 38448 Wolfsburg (Vorsfelde) 
Tel.: 05363 – 976 919 17 
E-Mail: awo-schuldnerberatung@wolfsburg.de

 • Weitere Informationen erhalten Sie über  
www.wolfsburg.de/soziales 

Die AWO-Schuldnerberatung bietet jeden Donnerstagvormittag 
eine offene Sprechstunde in Vorsfelde (Drömlingstadion 10). 
Ansonsten Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail (siehe 
oben).

Kann ich auch zur Beratung, wenn ich noch keine  
Schulden gemacht habe? 
Sie können sich auch vorsorglich beraten lassen. Die Beratung  
hilft bei der Aufstellung eines Haushaltsplans und bei der 
Kontoführung.
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ICH MÖCHTE ARBEITSLOSENGELD I BEI DER 
AGENTUR FÜR ARBEIT BEANTRAGEN

Wann bekomme ich Arbeitslosengeld von der Agentur 
für Arbeit? 
Arbeitslosengeld I (ALG I) ist eine Versicherungsleistung auf der 
Grundlage des Sozialgesetzbuches III.  
ALG I erhalten Sie, wenn Sie in den zwei Jahren vor Beginn Ihrer 
Arbeitslosigkeit an mindestens 360 Tagen Beiträge in die Ar-
beitslosenversicherung eingezahlt haben. Das ist dann der Fall, 
wenn Sie eine feste Stelle hatten (keine Minijobs), Krankengeld 
bekommen haben, in Elternzeit waren oder einen Bundesfrei-
willigendienst geleistet haben.

Wie hoch ist das Arbeitslosengeld I? 
In der Regel beträgt das ALG I etwa 60% Ihres durchschnittlichen 
Netto-Einkommens vor der Arbeitslosigkeit. Wenn das errech-
nete ALGI niedriger ist, als der Anspruch bei ALG II, können Sie 
zusätzlich einen Antrag auf ALG II beim Jobcenter stellen. 
Sie erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen dann aufsto-
ckend Arbeitslosengeld II und werden hauptsächlich durch das 
Jobcenter betreut.

Wie lange kann ich ALG I erhalten? 
Wenn Sie jünger als 50 Jahre alt sind, bekommen Sie höchstens 
12 Monate ALG I. Wenn Sie älter als 50 Jahre sind, ist die Dauer 
gestaffelt. Die Höchstdauer richtet sich außerdem danach, wie 
lange Sie vorher in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt 
haben.

Wo stelle ich den Antrag auf ALG I? 
Unterlagen für den Antrag auf Arbeitslosengeld I finden Sie 
unter www.arbeitsagentur.de. Ihre Arbeitslosigkeit müssen Sie 
persönlich bei der Agentur für Arbeit melden. Bitte vereinbaren 
Sie hierfür einen Termin. Die Agentur für Arbeit Wolfsburg 
finden Sie in der  
Porschestraße 2, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 0800 - 4 5555 00 - der Anruf ist für Sie kostenfrei.

Was muss ich beachten? 
Das ALG I erfordert es, dass Sie sich dem Arbeitsmarkt zur 
Verfügung stellen. Das heißt, dass Sie Arbeit suchen und 
annehmen, außerdem die Betreuung Ihres Kindes sicherstellen 
können. Die Höhe von ALG I richtet sich auch danach, wie viele 
Wochenstunden Sie arbeiten möchten. Wenn Sie nur Teilzeit ar-
beiten möchten, verringert sich das ALG I entsprechend. Wenn 
Sie ein befristetes Arbeitsverhältnis haben und Arbeitslosigkeit 
droht, sollten Sie 3 Monate vor dem Beschäftigungsende einen 
Antrag auf ALG I stellen und sich arbeitssuchend melden. 

ICH MÖCHTE ARBEITSLOSENGELD II UND/ODER 
SOZIALGELD BEIM JOBCENTER BEANTRAGEN
 

Wann bekomme ich Arbeitslosengeld II (ALG II) oder 
Sozialgeld? 
Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) ist eine staatliche Leistung 
auf der Grundlage des Sozialgesetzbuchs II (SGBII). ALG II 
erhalten Sie und Ihre Bedarfsgemeinschaft (Familie), wenn Sie 
erwerbsfähig sind, mindestens 15 Jahre alt sind, den gewöhnli-
chen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben und 
Ihren Lebensunterhalt nicht aus Ihrem Einkommen und/oder 
Vermögen finanzieren können. 
 
Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahrs, die gemeinsam 
mit den Eltern wohnen, gehören zur Bedarfsgemeinschaft der 
Eltern, soweit sie den eigenen Lebensunterhalt nicht aus ihrem 
Einkommen und Vermögen finanzieren können. 
 
Kinder unter 15 Jahren erhalten Sozialgeld. 

Wie hoch ist ALG II oder das Sozialgeld? 
Der Anspruch auf ALG II bzw. Sozialgeld umfasst Kosten für 
den Lebensunterhalt, Krankenversicherung, eine angemessene 
Wohnung und Heizung sowie einige Mehrbedarfszuschläge und 
einmalige Leistungen. 
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Alleinerziehende haben Anspruch auf einen Mehrbedarf, das 
heißt auf eine regelmäßige Zusatzleistung. Diese ist gestaffelt je 
nach Alter und Zahl der Kinder. 
In besonderen Lebenssituationen können Sie zusätzlich einma-
lige Beihilfen beantragen, etwa bei Schwangerschaft, Geburt, 
Umzug in eine neue Wohnung etc. 

Die Regelleistungen betragen  (Stand März 2014) 
Für Alleinerziehende 391 € 
Für Kinder von 0 bis 5 Jahren 229 € 
Für Kinder von 6 bis 13 Jahren  261 € 
Für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren 296 € 
Für junge Erwachsene im Haushalt 313 € 
Hinzu kommen Kosten für Miete und Heizung.

Was brauche ich für die Antragstellung? 
Sie benötigen: 

 ✓ Ihren Personalausweis,
 ✓ Krankenversicherungskarte, Rentenversicherungsnummer,
 ✓ Mietvertrag Ihrer Wohnung, einschließlich Bescheinigung 

über Nebenkosten und Heizkosten,
 ✓ Nachweise Ihres aktuellen Einkommens, einschließlich  

Kindergeld und anderer Leistungen, Nachweis der Einkünfte 
der mit im Haushalt lebenden Kinder oder Erwachsenen

 ✓ Schulbescheinigung bei Kindern über 15 Jahren.

Wo stelle ich den Antrag? 
Das Jobcenter Wolfsburg befindet sich in der  
Porschestr. 2, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 4649 100, www.jobcenter-wolfsburg.de.  
Die Antragstellung erfolgt in der Eingangszone des Jobcenters 
im ersten Obergeschoss.

ICH BIN AUFGRUND EINER KRANKHEIT ODER 

BEHINDERUNG NICHT ERWERBSFÄHIG 
UND SUCHE UNTERSTÜTZUNG 

Welche Hilfen gibt es, wenn ich aufgrund einer chroni-
schen Erkrankung oder Behinderung nicht oder nur in 
geringem Umfang arbeiten kann? 
Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung bei Erwerbs-
minderung sind staatliche Leistungen auf der Grundlage des 
Sozialgesetzbuchs XII. Die Regelleistungen umfassen Kosten 
zum täglichen Leben, die Heizkosten und die Wohnkosten.  
Diese Leistungen sind dem ALG II vergleichbar. 

Anträge gibt es bei der Stadt Wolfsburg,  
Porschestraße 49, Zimmer B 104.

Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung erhalten Sie 
im Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit  
Das Team um Herrn Schrader berät und unterstützt Sie im 
Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit der Stadt Wolfsburg, 
Porschestraße 49, Zimmer B 111, 
Tel.: 05361 - 28 2412, E-Mail: ingo.schrader@stadt.wolfsburg.de
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ICH SUCHE HILFE BEIM 

ERZIEHEN MEINES KINDES / MEINER KINDER 

Wer gibt mir Beratung beim Versorgen und Betreuen 
meines unruhigen Babys? 
Es gibt kostenfreie Familienbegleitung durch das Netzwerk 
Frühe Hilfen. 

Das Netzwerk unterstützt Sie,
 • wenn Sie besonders viele Fragen rund um die Pflege 

des Babys haben und die Beratung durch die Hebamme 
nicht ausreicht,

 • wenn Sie mit Ihrem Baby an Ihre persönlichen Grenzen 
kommen und der Aufbau der Eltern-Kind-Beziehung 
schwer fällt.

Wo bekomme ich die Hilfe? 
Wenden Sie sich an die Netzwerkkoordinatorin Frühe 
Hilfen, Frau Schön, im Geschäftsbereich Jugend,  
Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg  
Tel.: 05361 – 28 1621 
E-Mail: miriam.schoen@stadt.wolfsburg.de

Wo erhalte ich Rat bei Erziehungssorgen? 
Erziehungsberatung ist für Eltern, Kinder, Jugendliche und 
Familien aus Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn und 
Helmstedt da. Gemeinsam werden Lösungen für Ihre Anliegen 
erarbeitet. 
Die Erziehungsberatung bietet Gruppen für alleinerziehende 
Mütter und Väter an. Kindergruppen richten sich an Kinder, 
die sich mit Gleichaltrigen besser verstehen möchten. Das 
Wolfsburger Elterntraining bietet Eltern den Austausch über 
gelingende Erziehung. Alle Angebote sind kostenfrei.  
 
 
 

Sie können sich auch mit Ihren Fragen oder Sorgen an die 
Kindergartenfachberatung in Ihrer Kita wenden. Scheuen Sie 
sich nicht, um Rat zu fragen!

Wie bekomme ich die Unterstützung? 
Sie können sich telefonisch anmelden oder die offenen Sprech-
zeiten nutzen (montags von 16:00 bis 18:00 Uhr oder donners-
tags von 11:00 bis 12:00 Uhr). Das Team der Erziehungsbera-
tung  erreichen Sie in der 
Braunschweiger Str. 12, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 - 28 1161. 
Außerdem können Sie sich online über  
www.bke-elternbefragung.de beraten lassen. Ihre Angaben 
werden in jedem Fall vertraulich behandelt.

Wer berät mich, wenn mein Kind nicht mehr zur Schule 
gehen will? 
Schulsozialarbeit gibt es in jedem Schulzentrum. Über 
gemeinsame Gespräche lässt sich viel klären, damit Ihr Kind 
wieder Anschluss in der Schule findet. Die Telefonnummer der 
Schulsozialarbeit erhalten Sie über das Sekretariat.

Wer gibt Hilfestellung bei Konflikten nach einer Tren-
nung/Scheidung oder bei ernsten Auseinandersetzungen 
in der Familie? 
Greifen Sie zum Hörer, bevor Sie mit Ihren Nerven völlig am 
Ende sind und „alle Stricke reißen“. Die Sozialarbeiter/innen des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes im Geschäftsbereich Jugend 
stehen Ihnen beratend zur Seite. Oder kommen Sie direkt zum 
Tagesansprechpartner des Allgemeinen Sozialen Dienstes in die 
Pestalozziallee 1a, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 - 28 2827 
Er/sie nimmt sich gern Zeit für Sie.

4. HILFE BEIM ERZIEHEN
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Antragstellen – leicht(er) gemacht 
Es gibt zwei Arten der Anträge auf Unterstützung: mit oder ohne 
Formular. 
 
Ein formloser Antrag (ein Antrag ohne Formular) wird z.B. für 
einen Zuschuss bei einer gemeinnützigen Stiftung benötigt.  
Er sollte die folgenden Angaben enthalten: Ihren Vornamen und 
Nachnamen, Adresse und Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse.

Beispieltext: 
„Hiermit stelle ich einen Antrag für meinen Sohn Max Mus-
termann, geboren am 12.12.2002, der bei mir im Haushalt 
lebt. Max spielt im Verein Fußball. Der Beitrag wird über das 
Bildungs- und Teilhabepaket übernommen. Jedoch benötigt er 
…(Fußballschuhe, Trikots etc.). 
Für die Kosten in Höhe von ca. xx € kann ich nicht aufkommen, 
da ich nur über ein geringes Einkommen (z.B. Arbeitslosen-
geld II, Ausbildungsvergütung) verfüge. Ihre Unterstützung 
wäre für uns sehr hilfreich. Vielen Dank, auch im Namen von 
Max.“ 
 
Unterschreiben, Kopie von ALG II, Sozialhilfe, Asylbewer-
ber-Leistungen oder BAföG (falls zutreffend) beilegen und den 
frankierten Umschlag an die zuständige Stelle schicken.  
 
Für die meisten staatlichen Leistungen brauchen Sie ein 
bestimmtes Formular, das Sie über das Internet oder im 
Rathaus erhalten. Manche Fragen in den Formularen sind 
schwer zu verstehen. Dann sind auch richtige Antworten 
kaum möglich. 
Daher unser Tipp für die ersten Schritte: Suchen Sie sich eine 
Vertrauensperson als Ratgeber/in, die selbst schon diese 
Leistung beantragt hat. In der Regel benötigen Sie die Bewil-
ligungsnachweise von Jobcenter, Geschäftsbereich Soziales 
und Gesundheit, Familienkasse oder BAFöG-Amt. Diese 
Unterlagen können Sie direkt heraussuchen.

Dann setzen Sie sich in Ruhe – mit Ihrer Vertrauensperson – an 
die Bearbeitung. Was Sie nicht schaffen, wird in der Beratung 
beim Jobcenter oder beim Geschäftsbereich Soziales und 
Gesundheit ergänzt. 

Behalten Sie immer eine Kopie des Antrags bei Ihren Unter-
lagen. Sie werden schnell merken: Beim zweiten Mal geht es 
meist leichter.

Lichtblick – Das besondere Kaufhaus 
Im Sozialkaufhaus „Lichtblick“ finden Sie gut erhaltene Ge-
brauchtwaren für den schmalen Geldbeutel. Lichtblick hat von  
Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.  
Das Kaufhaus Lichtblick befindet sich wenige Gehminuten vom 
Bahnhof entfernt in der 
Heinrich-Nordhoff-Str. 73 - 77, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 - 8912616, www.woblichtblick.de 
 
Wolfsburger Tafel e.V. – Der etwas andere Laden 
Beim Bäcker und im Supermarkt nicht verkaufte Lebensmittel 
werden an bedürftige Menschen kostenlos verteilt.  
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 13:00 bis  
16 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 13:00 bis 15:00 Uhr.  
Sie finden die Wolfsburger Tafel e.V.  
in der Kleiststraße 35, 38440 Wolfsburg  
Tel.: 05361 – 21912, www.wolfsburger-tafel.de

CheckPoint Westhagen – Wissen in vielen Sprachen  
Die Beratungsstelle CheckPoint unterstützt bei der Jobsuche, 
beim Erstellen von Bewerbungen sowie bei Kontakten zu 
Arbeitgebern oder Behörden. Das Team des CheckPoint berät 
sie in verschiedenen Sprache in der Bürgerpassage Westhagen, 
Laden 36g (neben dem Stadtteilmanagement) 
Tel.: 05361 - 8913875

5. TIPPS
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ICH SUCHE EINEN TREFFPUNKT IM STADT-
TEIL, WO ICH ANDERE MÜTTER UND VÄTER TREF-
FEN KANN – ZUM AUSTAUSCHEN UND KLÖNEN, 
FÜR FREIZEITGESTALTUNG ODER ELTERNBILDUNG? 

Detmerode:

Kita St. Raphael 
John-F.-Kennedy-Allee 7, 38444 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 74863, E-Mail: team@kita-st-raphael.de 
„Elterncafé“ jeden 1. und 3.  
Mittwoch im Monat 13:30 bis 15:30 Uhr 

Kita Stephanuskirche I 
Robert-Schumann-Str. 37, 38444 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 72189 
E-Mail: kts.stephanus.wolfsburg@evlka.de  
„Elterntreff“ einmal wöchentlich

Kita Stephanuskirche II 
Bonhoefferstr. 30, 38444 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 71898 
E-Mail: kts.stephanus-ii.wolfsburg@evlka.de 
„Elterntreff“ in größeren Abständen

Ehmen:

Kirchengemeinde Ehmen,  
Am Küsterberg 7, 38442 Wolfsburg 
Tel.: 05362 – 9399030 
„Eltern-Kind Gruppe“: Montags 09:30 bis 11:00 Uhr und  
„Spielkreis“: Dienstags 09:00 bis 11:00 Uhr  
Anmeldung vorher bei der Fabi. 
Tel.: 05361 - 8933310, www.fabi-wolfsburg.de

Fallersleben:

Aktivspielplatz Fallersleben 
Walter-Kollo-Str. 15, 38442 Wolfsburg 
Tel.: 05362 – 52150, www.aktivspielplatz-fallersleben.de 
Öffnungszeiten: Mai bis September: Dienstag bis Freitag 14:00 
bis 18:45 Uhr und samstags 9:30 bis 13:00 Uhr  
und Oktober bis April: Dienstag bis Freitag 14:00 bis 17:45 Uhr.  
 
„Abenteuerland für Minis“: Dienstags 09:30 bis 11:00 Uhr  
Anmeldung vorher bei der Fabi,  
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de

Hattorf

Kirchengemeinde Hattorf 
Lindenberg 6, 38444 Wolfsburg 
Tel.: 05308 – 2245 
„Eltern-Kind Gruppe“: Mittwochs 09:30 bis 11:00 Uhr und  
„Spielgruppe“ dienstags 09:00 bis 11:00 Uhr  
Anmeldung vorher bei der Fabi,  
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de

Heiligendorf

Kirchengemeinde Heiligendorf 
Klöppelnstr. 15, 38444 Wolfsburg 
Tel.: 05365 – 7172 
„Eltern-Kind Gruppe“: Mittwochs 09:30 bis 11:00 Uhr und  
„Spielkreis“: Mittwochs 09:00 bis 11:00 Uhr  
Anmeldung vorher bei der Fabi,  
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de

Hellwinkel:

Café Anna 
Reislinger Str. 28b, 38446 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 558 403, www.cafeanna.de 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag vor- und nachmittags, 
Sonntagnachmittag 

7. TREFFPUNKTE IM STADTTEIL
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Laagberg:

Café Extrem 
Breslauer Str. 198, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 32244, www.cafe-extrem.de 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag  
9:00 bis 14:00 Uhr und 19:00 bis 22:00 Uhr 

Ev. Paulus Kinder- und Familienzentrum 
Samlandweg 8, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 31818 
E-Mail: kts.paulus.wolfsburg@evlka.de,  
„Elternfrühstück“: einmal im Monat 
„Offener Eltern-Kind Treff (FezS)“ 
Mittwochs von 09:30 bis 11:00 Uhr 

Nordstadt:

Mehrgenerationenhaus  
Hansaplatz 17, 38448 Wolfsburg  
Tel.: 05361 – 61374  
www.wob4u.de/mehrgenerationenhaus.html 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 21.00 Uhr 

Reislingen:

Bürgerzentrum Reislingen 
Gerta-Overbeck-Ring 13 a 
38446 Wolfsburg, Tel.: 05361 – 812549  
www.wob4u.de/buergerzentrum.html 
Öffnungszeiten nach Angebot 

St. Annen Kirchengemeinde, Gemeindebüro 
An der Christuskirche 3, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 89333 33 
„Spielgarten“: Montags und mittwochs 09:00 bis 11:00 Uhr 
Anmeldung vorher bei der Fabi 
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de

Stadtmitte:

Ev. Familienbildungsstätte (Fabi) 
An der Christuskirche 3a, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de 
„Offene Beratungsstunde“: Montags 10:00 bis 12:00 Uhr und 
„Offener Treff für Ein-Eltern-Familien“: Dienstags 09:00 bis  
11:00 Uhr, weitere Öffnungszeiten nach Angebot 

Ev. Martin-Luther Kinder- und Familienzentrum 
Schachtweg 44, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 14380 
E-Mail: kts.martin-luther.wolfsburg@evlka.de 
„Elterntreff“ regelmäßig

Frauenzentrum Frauen-Zimmer 
Goethestr. 12, 38440 Wolfsburg 
Frau Oemisch Tel.: 05361 – 41242 
Frau Heizmann Tel.: 05362 – 52043  
www.frauenzentrum-wolfsburg.de 
Öffnungszeiten nach Angebot 

Kita St. Christophorus – Kinder- und Familienzentrum 
Kettelerstr. 1, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 206740, E-Mail: kita@wolfsburg.de 
„Elterncafé“ jeden 1. Donnerstag im Monat ab 18:00 Uhr und  
„Eltern-Frühstück“ jeweils montags und donnerstags ab 8:00 Uhr 

Sülfeld:

Kirchengemeinde Sülfeld 
Dorfstr. 6, 38442 Wolfsburg 
Tel.: 05362 – 4328 
„Musikgarten Babys“: Mittwochs 15:15 bis 16:15 Uhr, „Musik-
garten bis 3 Jahre“: Mittwochs 16:30 bis 17:30 Uhr, „Eltern-Kind 
Gruppe“: Mittwochs 15:15 bis 16:15 Uhr und donnerstags 09:30 
bis 11:00 Uhr und „Spielgarten“: Montags 09:00 bis 11:00 Uhr 
Anmeldung vorher bei der Fabi,  
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de
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Vorsfelde:

Abenteuerspielplatz Buntspecht 
Hermann-Löns-Str. 2a, 38448 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 30221, www.wolfsburg.de 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 13.00 bis 17.30 Uhr.  
„Eltern-Kind-Gruppe Kleine Buntspechte“:  
Donnerstags 10:00 bis 11:30 Uhr  
Anmeldung vorher bei der Fabi,  
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de

Städtisches Kinder- und Familienzentrum Vorsfelde 
Schlesierstr. 24, 38448 Wolfsburg 
Tel.: 05363 – 05363 – 2267 
E-Mail: kita-vorsfelde@stadt.wolfsburg.de 
„DELFI-Gruppe“: Mittwochs 09:30 bis 11:00 Uhr  
Anmeldung vorher bei der Fabi 
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de

Westhagen:

AWO-Kinder- und Familienzentrum 
Stralsunder Ring 8a, 38444 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 774100 
E-Mail: kita-stralsunder-ring@awo-bs.de  
Öffnungszeiten des Elternfrühstücks nach Absprache 

Bonhoeffergemeinde 
Jenaerstr. 39, 38444 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 888 093 
„Offener Eltern-Kind Treff (FezS)“:  
Montags 09:00 bis 10:30 Uhr  
Anmeldung vorher bei der Fabi 
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de

Kita der Bonhoeffergemeinde 
Plauenerstr. 1, 38444 Wolfsburg 
Tel 05361 – 774030 
E-Mail: kts.bonhoeffer.wolfsburg@evlka.de 
„Elterntreff“: einmal im Monat

Integrationszentrum MeinZ 
Dessauer Str. 30b, 38444 Wolfsburg 
Tel 05361 – 773 980  
www.diakonie-wolfsburg.de oder www.westhagen.net 
Sprechstunden:  
Dienstags und donnerstags von 10:00 bis 13:00 Uhr sowie 
dienstags bis donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr,  
Öffnungszeiten nach Angebot 

Jugendhaus MeinZ 
Freizeitpark Dessauerstraße, 38444 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 773777 
www.diakonie-wolfsburg.de oder www.westhagen.net 
Sprechstunden montags von 15:00 bis 17:00 Uhr, dienstags von 
10:00 bis 12:00 Uhr, weitere Öffnungszeiten nach Angebot 

Mütterzentrum Westhagen 
Dessauerstr. 26b, 38444 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 771622, www.westhagen.net 
„Offener Babytreff“: Montags 10:00 bis 11:30 Uhr  
Anmeldung vorher bei der Fabi 
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de 
weitere Öffnungszeiten nach Angebot

Wohltberg

Ev. Familienbildungsstätte (Fabi) am Wohltberg 
Laagbergstraße 50, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 8913413, www.fabi-wolfsburg.de 
„Aufsuchende Elternarbeit“ und „Bildungsberatung“ nach tele-
fonischer Vereinbarung unter Tel.: 05361 – 8913413

Kreuzkirchengemeinde 
Laagbergstr. 48, 38440 Wolfsburg 
Tel.: 05361 – 32013  
„Offener Eltern-Kind Treff (FezS)“: Donnerstags 09:30 bis 11:00 
Uhr, „Lesespaß von Anfang an“: Mittwochs 14:30 bis 16:00 Uhr 
und freitags 09:30 bis 11:00 Uhr  
Anmeldung vorher bei der Fabi 
Tel.: 05361 – 89333 10, www.fabi-wolfsburg.de
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Übersichtskarte Wolfsburg
–

Quellen:
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2012 Landesamt für Geobasisinformation und 
Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)
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TREFFPUNKTE IM ÜBERBLICK

Quellen: 

Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,  
© 2011 Landesamt für Geobasisinformation und Landentwicklung Niedersachsen  

Geobasisdaten der Stadt Wolfsburg, Geschäftsbereich IT - 15-3 GIS, 2012; 

Kartografie: Stadt Wolfsburg - Referat Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik.




